
Hausbesuche dürfen für die
verordnete Therapie durchgeführt und
abgerechnet werden.

Hausbesuch - das bedeutet die Angabe auf
der GKV-Verordnung

Es dürfen keine Hausbesuche
durchgeführt und abgerechnet
werden.

Keine Angabe ist als “nein” zu verstehen. 
Es dürfen keine Hausbesuche durchgeführt und
abgerechnet werden. 

Die Verordnung ist auch ohne Kreuz gültig
Wenn kein Hausbesuch durchgeführt werden soll, muss die fehlende Angabe
auch nicht nachgetragen werden.

Das ist aber keine Pflicht! 
Wenn Patient:innen können und möchten, dürfen sie trotz verordnetem
Hausbesuch zur Behandlung in die Praxis kommen. Es kann auch von
Termin zu Termin gewechselt werden. Für Behandlungen in der Praxis
wird keine Hausbesuchs-Pauschale berechnet.
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Alle Korrekturen im Feld „Hausbesuch“ müssen arztseitig durchgeführt und
mit Änderungsdatum und Arztunterschrift bestätigt werden.

Änderung von “nein” auf “ja” nötig?

Der Arztstempel ist nicht erforderlich.
Die Originalangabe wird sauber durchgestrichen, sie muss leserlich bleiben.
TippEx & Co sind nicht erlaubt.


